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Vorlage:  HA/017/2024 Referenz:  

Fachbereich:  Hauptamt Datum: 12.08.2024 

Bearbeiter: Christian Bienert Verfasser:  

 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Ortschaftsrat Günsdorf 22.08.2024 öffentlich 

 

 

Betreff:  

 

Feststellung eines Hinderungsgrundes eines nachrückenden Ortschaftsrates 

 

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Bei der Ortschaftsratswahl Günsdorf am 09.06.2024 entfielen auf die drei zu besetzenden 

Sitze des Ortschaftsrates auf den Wahlvorschlag der „Christlich Demokratischen Union 

Deutschlands - CDU“ zwei und auf den Wahlvorschlag der „Alternative für Deutschland – 

AfD“ ein Sitz. 

 

Gemäß § 68 Abs. 1 Satz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat der 

Ortschaftsrat Herrn Alexander Uhlig aus der Mitte des Ortschaftsrates als neuen Ortvorsteher 

gewählt.  

 

Die Sächsische Gemeindeordnung sieht vor, dass bei einer Wahl des Ortsvorstehers aus der 

Mitte der gewählten Ortschaftsratsmitglieder sein Sitz durch einen Nachrücker des gleichen 

Wahlvorschlags zu besetzten ist. 

 

Der Wahlvorschlag der CDU sieht als Nachrückerin Frau Diana Haupt vor (34 Stimmen, 

laufende Nummer 3 des Wahlvorschlages).  

 

Aus wichtigem Grund kann die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

(Ortschaftsratsmandat) abgelehnt oder die Beendigung dieser Tätigkeit verlangt werden. 

 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Person 

 

1. älter als 65 Jahre ist,  

2. anhaltend krank ist,  

3. zehn Jahre dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein anderes Ehrenamt 

bekleidet hat,  



 

 

4. durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in seiner Berufs- oder 

Erwerbstätigkeit oder in der Fürsorge für seine Familie erheblich behindert wird,  

5. ein öffentliches Amt ausübt und die oberste Dienstbehörde feststellt, dass die 

ehrenamtliche Tätigkeit hiermit nicht vereinbar ist. 

 

Frau Haupt hat mit Schreiben vom 03.08.2024 (siehe Anlage 1 – nicht öffentlich) einen 

Hinderungsgrund geltend gemacht. 

 

Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der Gemeinderat. Abweichend hiervon 

entscheidet bei Ortschaftsräten der Ortschaftsrat (§ 18 SächsGemO). 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortschaftsrat Günsdorf stellt fest, dass bei Frau Diana Haupt ein wichtiger Grund nach § 

18 Abs. 1 SächsGemO zur Ablehnung des Ehrenamtes/des Ortschaftsratsmandates vorliegt. 

 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1  Schreiben Frau Haupt vom 03.08.2024 (nicht öffentlich) 
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